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Anträge 
 
Fachgebiet 20 
Aktenzeichen:  
Vorlage Nr.: AN/0084/2014/1 
 
Vorlage für die Sitzung   
Haupt- und Finanzausschuss 17.03.2014 öffentlich 
Rat 07.04.2014 öffentlich 
 
Beratungsgegenstand: Antrag der UGW-Fraktion vom 16.01.2014; betreffend 

Produktorientierte Ziele und Kennzahlen 

Anmerkungen zu Belangen von Seniorinnen und Senioren und Menschen mit Behinderungen:
 
 
Haushaltsmäßige Auswirkungen/Hinweis zur vorläufigen Haushaltsführung: 
 
 
 
1. Beschlussvorschlag: 
 
Der Antrag der UWG-Fraktion vom  16.01.2014 wird zurückgewiesen. 
 
Im Rahmen künftiger Haushaltsberatungen werden Rat und Verwaltung miteinander die 
Weiterentwicklung dieser Steuerungselemente fortsetzen. 
 
 
2. Sachverhalt/Rechtliche Würdigung: 
 
Mit Schreiben vom 16.01.2014 beantragt die UWG-Fraktion im Rat der Stadt Rheinbach 
 

1. Die Verwaltung wird beauftragt, produktorientierte Ziele und Kennzahlen für alle 
Produktbereiche des Haushaltes 2014 zu erarbeiten. 

2. Die Zielvorgaben sollen der SMART-Regel (S = spezifisch, M = messbar, A = aktiv 
beeinflussbar, R = realistisch, T = terminiert) entsprechen. 

 
Der Antrag ist als Anlage 1 beigefügt. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die politische Steuerung der Stadt soll sich durch die Einführung und Anwendung des Neuen 
Kommunalen Finanzmanagements grundlegend ändern. Hierzu gehört u.a. das Steuern über  
Ziele und Leistungskennzahlen. 
 
Eine solche Steuerung der Stadt erfordert sowohl neues Wissen bei allen Verantwortlichen im 
Rat und in der Verwaltung als auch ein stärkeres Miteinander. Der Rat kann dabei vielfach als 
„Auftraggeber“ gegenüber der Verwaltung bezeichnet werden, der strategische Ziele setzt und 
den haushaltswirtschaftlichen Rahmen dazu festlegt. Gleichzeitig soll er aber auch die 
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Umsetzung seiner Vorgaben mit der Verwaltung vereinbaren sowie die Erfüllung seines 
Auftrages mit geeigneten Instrumenten kontrollieren. 
 
In diesem Sinne hat der Rat der Stadt Rheinbach die als Anlage 2 beigefügten „Strategischen 
Ziele der Stadtentwicklung – Rheinbach 2030 –„ beschlossen. 
 
Hierzu heißt es im Vorbericht zum Entwurf der Haushaltssatzung 2014 
 
„Der Rat der Stadt Rheinbach hat unter dem Oberbegriff „Strategische Ziele der 
Stadtentwicklung - Rheinbach 2030-“ Leitlinien für zukünftiges stadtentwicklungs-politisches 
Handeln von Politik und Verwaltung beschlossen. Sie sind bei der Entwicklung von 
Konzepten sowie bei der Erarbeitung von formellen und informellen Planungen zu beachten. 
Der Katalog der strategischen Ziele ist diesem Vorbericht als Anlage beigefügt. 
Im Rahmen der künftigen Haushaltsberatungen wird es eine gemeinsame Aufgabe von Rat 
und Verwaltung sein, aus diesem Katalog heraus jährliche steuerungsrelevante Ziele und 
Kennzahlen miteinander zu entwickeln und zu vereinbaren.“ 
 
Bereits bei der Aufstellung des ersten Haushaltes nach dem Neuen Kommunalen 
Finanzmanagement für das Jahr 2009 hatte die Verwaltung einen ersten Versuch zur 
Formulierung von Zielen für die jeweiligen Produkte und Ideen für Kennzahlen in den 
Haushaltsplan unternommen. 
 
Im Sinne des Miteinanders zwischen Rat und Verwaltung könnten nun aus Sicht der 
Verwaltung durch entsprechende Vereinbarungen auf der Grundlage der Strategischen Ziele 
der Stadtentwicklung im Laufe der nächsten Monate konkretere, jahresbezogene Ziele auf die 
Ebene der Produktbereiche und ggf. Produktgruppen und Produkte heruntergebrochen 
werden, die dann mit konkreten Leistungskennzahlen hinterlegt werden können und zu deren 
Aufbau die Kosten– und Leistungsrechnung erweitert werden muss. 
 
Mit Blick auf die knappen personellen Ressourcen kann die Umsetzung der 
Weiterentwicklung des städtischen Haushaltes nur in Teilschritten erfolgen. 
 
 
   
 Rheinbach, den 05.03.2014  
   
   
   

gez. Stefan Raetz  gez. Walter Kohlosser 
Bürgermeister  Kämmerer 

 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1 – Antrag der UWG Fraktion vom 16.01.2014 
Anlage 2 - Strategische Ziele der Stadtentwicklung – Rheinbach 2030 – 
 
 
 


